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(Org.-einheit) Oldenburg, den 

An das 

.Dezernat 1 

im Hause 

Betr.: Amtliche Mitteilungen 

Der/Die anl. Text(e) sollten in den Amtlichen Mitteilungen veröffentlicht werden. 

Angaben zum Text 

  

Fundstelle: 

  

Sind urheberrechtliche Fragen geprüft/noch zu prüfen: 

  

Begründung der Notwendigkeit zur Veröffentlichung: 

  

evtl. Zusätze oder Erläuterungen zum Text (z. B. Abkürzungen): 

Unter welchem Stichwort soll der Text veröffentlicht werden: 

  

  

Falls aus redaktionellen Gründen eine Kürzung des Textes erforderlich ist, welche 
Textteile müssen auf jeden Fall veröffentlicht werden:       

        

12. Jahrg. 

K. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
  

Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Sozialwissenschaften an der 

Universität Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 22. 2. 1993 — 1071-243 08-8 — 

Bezug: Bek. v. 30. 5. 1990 (Nds. MBl. S. 891}, geändert durch Bek 
v. 13. 11. 1991 (Nds. MBl. S. 1476) 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung für 
den Studiengang Sozialwissenschaften beschlossen, die 
ich nach $ 77 Abs. 1 i. V.m. Abs. 3 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG 
i.d. F. vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. S. 223), zuletzt geän- 
dert durch Gesetz vom 25. 4. 1991 (Nds. GVBl. $. 173), 
genehmigt habe. 

— Nds. MBl. Nr. 16/1993 S. 464 

Anlage 

Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnun 
für den Studiengang Sozialwissenschaflen an der 

Universität Oldenburg 

Abschnitt I 

Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang So- 
zialwissenschaften, Bek. vom 30. 5. 1990 (Nds. MBl 
S. 891), geändert durch Bek. vom 13. 11. 1991 (Nds. MBl. 
S. 1476), wird wie folgt geändert: 

  

1. In der Überschrift werden nach dem Wort .der" die 
Worte „Carl von Ossietzky“ eingefügt 

2. $ 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Prüfungsfächer sind: 

1. Soziologie 
2. Politikwissenschaft 

3. eines der folgenden Wahlpflichtfächer: 
— Betriebswirtschaftslehre 
— Erwachsenenbildung 

— Familienwissenschaften 
— Geographie 
-- Informatik 
— Kulturwissenschaft 
— Neuere Geschichte 
— Psychologie 
— Recht 

— Sozialpolitik/Arbeitsmarktpolitik 
— Stadt- und Regionalforschung 
— ‘Umweltpolitik/Umweltplanung 
— Verwaltungswissenschaft 
— Volkswirtschaftslehre.” 

      

Amtliche Mitteilungen 
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3. 8 14 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„In den Wahlpflichtfächern sind nach Maßgabe von 
Anlage 5 abweichende Regelungen zulässig." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) In der Diplomvorprüfung sind Kenntnisse ge- 
mäß Absatz 1 aus jeweils zwei Teilgebieten der in 
8 13 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 genannten Prüfungsfächer 
gemäß Anlage 4 nachzuweisen. Außerdem sind 
in der Diplomvorprüfung Grundkenntnisse in ei- 
nem der in $ 13 Abs. 1 Nr. 3 genannten Wahl- 
pflichtfächer gemäß Anlage 5 nachzuweisen.” 

. In $ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 wird der Punkt gestrichen 
und folgende Nr. 5 angefügt: 
„5. Wahlpflichtfach.“ 

- $ 18 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1} Die Diplomprüfung erstreckt sich auf folgende 
Prüfungsfächer: 
1. Soziologie 
2. Politikwissenschaft 
3. eines der folgenden Wahlpflichtfächer: 

— Betriebswirtschaftslehre 
— Erwachsenenbildung 
— Familienwissenschaften 
— Geographie 
— Informatik 
— Kulturwissenschaft 

- Neuere Geschichte 
— Psychologie 
— Recht 

— Sozialpolitik/Arbeitsmarktpolitik 
— Stadt- und Regionalforschung 
— Statistische Methoden 
— Umweltpolitik/Umweltplanung 
— Verwaltungswissenschaft 
— Volkswirtschaftslehre.“ 

$ 19 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„In den Wahlpflichtfächern sind nach Maßgabe von 
Anlage 5 abweichende Regelungen zuläss 

b) Pe Absatz 3 werden folgende Sätze 2 und 3 ange- 
ügt: 

„Die Prüfungsanforderungen für die Fächer Soziolo- 
gie und Politikwissenschaft sind in Anlage 4 festge- 
egt. Die Prüfungsanforderungen für die Wahl- 
pflichtfächer sind in Anlage 5 festgelegt.” 

  

  

Su . Nach Anlage 3 werden folgende Anlagen 4 und 5 ange- 
ügt: 4 

„Anlage 4 

Prüfungsanforderungen nach $ 14 Abs. 3 und $ 19 Abs. 3 
für die Prüfungsfächer Soziologie und Politikwissenschaft 

1. Soziologie 

Diplomvorprüfung 

Grundkenntnisse in zwei der folgenden Teilgebiete: 
— Geschichte der Soziologie 
— Soziologische Theorien 

— Wirtschafts- und Sozialstruktur Deutschlands 
— Gesellschaftsstrukturen und Prozesse der Vergesell- 

haltung 

  

    

Diplomprülung 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Teilgebie- 
Im: 

— Arbeits-, Berufs- und Industriesoziologie 

  

— Bildungssoziologie 
— Empirische Sozialforschung 
ah soziologie    

— Frauenforschung/Soziologie der Geschlechter



  

12. Jahrg, 

- Kultursoziol Kommunikation 
und der Mas 
Land- und A 

      

     

  

iy/Soziologie der 
unedien 

arsoziologie 
Philosophi und — wissenschaltstheoretische 
Grundlagen der Soziologie 

    Istrukturanalvs« 

  

   

    

‚ölkerungssoziologie 
Verhaltens 
n 
sellschaftstheorie 

Soziologie abweichend 
Soziologie der Lebenspl 

— Soziologische Iheorien-t 

Stadt- und Resionalsoziologie 

  

2. Politik wissenschaft 

Diplomvorpinlung 

Grundkenntnisse in zwei der folgenden Teilgebiete: 
— Politische Theorien 
— Politisches System der Bundesrepublik Deutsch- 

land 
— Internationale Politik 
— Politisch-soziale Bewegungen 

  

Diplomprülung 
Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Teilgebie- 
te: 

— Politische Theorien 

— Politische Systeme 
— Politische Soziologie 
— Vergleich politischer Systeme 
— Analyse eines anderen politischen Systems 
— Internationale Politik/Entwicklungspolitik 

— Analyse eines politisch sozialen Problemfeldes 
— Politisch-soziale Bewegungen 
— Wissenschatftstheoretische Grundlagen der Politik- 

wissenschaft 

  

Anlage 5 

Prüfungsanforderungen nach $ 14 Abs. 3 und $ 19 Abs. 3 
für die Wahlpflichtfächer 

Die Prüfungsinhalte der Wahlpflichtfächer dürfen 
sich mit denen der Pflichtfächer nicht überschneiden. 

1. Betriebswirtschaftslehre*) 

2. Erwachsenenbildung 

Diplomvorprüfung 
Grundkenntnisse in drei der folgenden Be: 

— Gesellschaftliche Bedingungen der Erwachsenenbil- 
dung Weiterbildung 

— Geschichlliche Entwicklungen der Erwachsenenbil- 
dung Weiterbildung 

— Struktur und Organisation der Erwachsenenbil- 
dung’Weiterbildung 

iche: 

    

Sozialisation im Erwachsenenalter 

- Berufsteldl mul Professionalisierung der Erwachse- 
nenbildung terbildung 

  

Diplompruflung 
    Die Prüfung erfolgt wahlweise im Prüfungsge 

‚Recht. Organisation und Verwaltung der Erwac 

  

nenbildung/Weiterbildung' oder im Prüfungsgebiet 
‚Unterricht mit Erwachsenen‘. 

Prüf und Ver g der Er- Fr bi ‚Recht, Or i i 

wachsenenbildung/Weiterbildung' 

Kenntnisse in: 

— Theoriebildung in der Erwachsenenbildung/Weiter- 
bildur 

— Erwac 
stem 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: 

— Institutionen der Erwachsenenbildung/Weiterbil- 
dung, deren Organisation, Verwaltung und Manage- 
ment 

   enbildung/Weiterbildung im Bildungssy-   

Amtliche Mitteilungen 

  

Rechtsgrundlagen der Erwac senenbildung/Weiter- 
bildung 
   senenbildung/Weiterbildungsplanung und 

entwicklung 
- Strukturmerkmale und -probleme der Erwachsenen- 
bildung/Weiterbildung 

Bildungstheorie, Bildungsökonomie ınd Bildungs- 
politik der Erwachsenenbildung/We: iterbildung 

  

  

  

«Unterricht mit Erwac    
Grundkenntnisse in: 

-- Theorienbildung in der Erwachsenenbildung/Wei- 
terbildung 

— Aufgaben und Zielen der Erwachsenenbildung/Wei- 
terbildung 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: 
— Theorien über lernende Erwachsene 

idaktik und Methodik der Erwachsenenbildung/ 
siterbildung 

— Sozioökonomische und soziokulturelle Bedingun- 
gen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung 

— Bedarf und Bedürfnisse in der Erwachsenenbil- 
dung/Weiterbildung und die Methoden ihrer Ermitt- 
lung 

— Planung, Durchführung und Evaluation von Pro- 
grammen und Kursen in der Erwachsenenbildung/ 
Weiterbildung 

  

3. Familienwissenschaften 

Diplomvorprüfung 
— Grundkenntnisse in Familienrecht 
— Grundkenntnisse der historischen und kulturver- 

gleichenden Familienforschung 

Diplomprüfung 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: 
— Staatliche Sozialpolitik und Familie 
— Vergleichende Familienpolitik (von 

zwei Staaten) 

— Ökonomie des privaten Haushalts 
— Familienpsychologie 
— Familienpädagogik 
— Bevölkerungswissenschaft 

mindestens 

4. Geographie 

Diplomvorprüfung 
Grundkenntnisse in: 
— Wirtschafts- und Sozialgeographie 
— Physischer Geographie 
sowie in: 

— Wissenschaftstheoretischen und fachmethodischen 
Grundlagen oder 

      

   

— Angewandter Geographie 

Diplomprüfung 

Vertiefte Kenntnisse in drei der folgenden Gebiete: 
— Theorien und Methoden in der Geographie 

rafts- und Sozialgeographie 
— Physische Geographie 
— Angewandte Geographie 
— Regionale Geographie 

  

   

5. Informatik 

Diplomvorprüfung 

Grundkenntnisse in: 
— Programmierung 
— Datenstrukturen 

Die Diplomvorprüfung erfolgt als mündliche Prüfung 
von 30 Minuten Dauer. 
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Amtliche Mitteilungen 
  

Diplomprüfung 
Die Prüfung erfolgt wahlweise in einem der folgen- 

den Bereiche: 
Technische Informatik 
Kenntnisse in: 
— Rechnerstrukturen 
— einem Vertiefungsgebiet der 

matik (z.B. Rec 
VLSI') -Entwurfs) 

Theoretische Informatik 

Kenntnisse in: 

— Logik 
— Grundbegriffen der Theoretischen Informatik 
— einem Vertiefungsgebiet der Theoretischen Infor- 

matik (z. B. Formale Sprachen. Semantik) 
Praktische Informatik 

Kenntnisse in: 

— Grundbegriffen der Praktischen Informatik/’System- 
strukturen 

— einem Vertiefun iet der Praktischen Informatik 
(z.B. Betriebssysteme, Informationssysteme, Rech- 
nernetze, Compilerbau) 

Angewandte Informatik 
Kenntnisse in: 

— Grundbegriffen der Praktischen Informatik/System- 
strukturen 

— einem Vertiefungsgebiet der Angewandten Informa- 
tik (z. B. Mustererkennung. Computer Graphics) 

Die Diplomprüfung erfolgt als mündliche Prüfung 
von 30 Minuten Dauer. 

   

Technischen Infor- 
nerarchitektur, Grundlagen des 

      

            

6. Kulturwissenschaft 

Diplomvorprüfung 
Grundkenntnisse in: 

— Historischen und gegenwärtigen Kulturtheorien/ 
-philosophien 

— Grundfragen der Kulturwissenschaft 

— Methoden der empirischen Kulturforschung he 

Diplomprüfung 

Kenntnisse in den philosophischen, antropologischen, 
geschichtlichen, ökonomischen und sprach- bzw. 
kommunikationstheoretischen Wissensgrundlagen der 
Kulturwissenschaft 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: 
— Kulturanthropologie 
— Kultursemiotik 

— Ästhetische Theorien 
— Kunstgeschichte 

— Kulturpolitik (Institutionen. Organisationstormen 
usw.) 

— Kulturmanagement/-marketing 

7. Neuere Geschichte 

Diplomvorprülfung 
Grundkenntniss 

— Geschichte der Frühen Neuzeit oder Geschichte des 
19. Jahrhunderts 

— Geschichte des 20. Jahrhunderts oder Didaktik der 
Geschichte 

in: 

  

Diplomprüfung 
Kenntnisse in: 

— Geschichte der Frühen Neuzeit oder Geschichte des 
19./20. Jahrhunderts 

— Theorie der G 
schichtswi h 

Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: 
— Didaktik der Geschichte 
— Kulturgeschichte 

  

hichte oder ‚Geschichte der Ge- 
I      

    

VLSI = very large scale intergration. 
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Verfassungsgeschichte 
— Geschichte der internationalen Bez 

:uropäisc Gesc 
ler dritten Welt 

hte sozialer Gruppen 

iehungen 
:hte einschließlich Ge-     

  

Umweltge: 
- Jüdische Geschichte 

8. Psychologie*) 

9. Recht*) 

10. Sozialpolitik/Arbeitsmarktpolitik 

Diplomvorprüfus 

Grundkenntnisse in zw 
unter mindestens in « 

     

der folgenden Bereiche, dar- 
tem der ersten beiden Bereiche:      

    — Sozialgeschichte der Sozialpolitik und Arbeits- 
marktpolitik 

— System und Funktionsweise der staatlich 
politik und Arbeitsmarktpolitik in Deutsch 

— Arbeitsmarktforschung 
— Arbeitsrecht 
— Sozialrecht 

n Sozial- 
and 

   

  

Diplomprüfung 
Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: 
— Sozialstrukturelle, wirtschaftliche, politische und 

kulturell-normative Voraussetzungen und Wirkun- 
gen der Sozialpolitik und/oder Arbeitsmarktpolitik 

— Sozialgeschichte, System und Funktionsweise der 
Sozialpolitik und' Ärbeitsmarktpolitik in Deutsch- 
land oder in einem anderen Land 

— Empirie und Theorie des Arbeitsmarktes 

— Lokale/regionale Sozialpolitik und Arbeitsmarktpo- 
litik 

— Spezielle soziale Problemfelder als Handiungs- und 
Forschungsgegenstand der Sozialpolitik und Ar- 
beitsmarktpolitik 

    

  

11. Stadt- und Regionalforschung 

Diplomvorprüfung 
Grundkenntnisse in: 

— Theorien, Geschichte, Methoden der Stadt- und Re- 
gionalforschung 

— Wohnungs- und Stadtpolitik 

— Sozialwissenschaftlichen Raumtheorien 

  

Diplomprüfung 
Vertieffe Kenntnisse 
dienbereiche: 

— Stadtpolitik. Wohnungspolitik und Stadtentwick- 
lung 

— Regionale Entwicklungstheorien und Raumanaly- 
sen 

— Soziale Problemtelder der Freizeit 
— Entwicklungsprobleme ländlicher Räume 

  

in drei der folgenden vier Stu- 

12. Statistische Methoden 

Diplomprüfung 
Vertiefte Kenntnisse in: 

— Wirtschafts- und Sozialstatistik 
— Multivariaten statistischen Methoden 
— Empirischen Wirtschäftstorschung 

   

   

  

13. Umweltpolitik. Umweltplanung 

Diplomvorprülung 

Grundkenntnisse in: 

— Prinzipien. Instrumenten und Strukturen der Un- 
weltpolitik und des Umweltrechts 

— Entscheidungsprozessen und Verfahren in der Um- 
weltpoliti 

— Grundzügen der Umweltplanung 

 



    

  

    

    

    

          

      

    

14. Verwaltungswissenschaft 

Diplomprüfung 
Kenntnisse in: 
Öffentliches Management. insbesondere Organisa- 

  

c) einer ons für das Lehramt an Realschulen im Fach Technik nach $ 40 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. $ 30 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 PVO-Lehr I, 5 

‘das Studium nach $ 1 Buchst. a bis c und am 1. 10. 1994 für das Studium nach $ 1 Buchst. d und dauert jeweils zwei Jahre und sechs Monate, 

   

— Zusage der Schulaufsichtsbehörde nach $ 4 Buchst. b, 
— Nachweis über die Tätigkeit nach $ 5 Satz 1, 
— Angabe des Weiterbildungsziels (Prüfung nach $ 1 

\ 
; 
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# Y 
a x 

Anlage 
Anlage 55 2 = 

| Übersteigt die Zahl der Ach ER SENDE mer s Leer Ordnung über die Feststell ‚der Eignung 
Ord) über die Feststellung der Ei "iten Bewerberinnen und Bewerber die in $ 3 festgesetzte „und die Zulassung n Studien, h 2 Diplomprüfung ‚und die Zulassung für den Studiongan En Zulassungszahl, so erfolgt eine Auswahl nach folgender ol Kay gang mern pn menge een Kenntnisse in: Eee es IM Lehrpebiet Eh ik“ 3 Rangfolge: % Fr . 

ee & 'y Universität Oldenburg 1. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für das $ı 
Konflikten und Problemlösungen im Umweltschutz 

u’: LehranitansRealechulen: die an Realschulenroder Ge: \ } J Philosophischen und ethischen Grundlagen der 81 3 samschulen Haspach Technik unterrichten, Das weiterbildende Studium an der Carl von Ossietzk Umweltpolitik Das weiterbildende Studium an der Carl von Ossietzky Grund- und Hauptschullehrerinnen und -lehrer mit Universität u buse im ag Arbeit/Wirtschaft Vertiefte Kenntnisse in zwei der folgenden Bereiche: Universität Oldenburg im Lehrgebiet Technik kann abge- “ Unterrichtspraxis und fachlichen Vorerfahrun; en kann abgeschlossen werden Eh h n ug N, Methoden und Verfahren der Um: ee a zo üf für das-Leh end Ge a an amaeN BR en ER il- ” ak rei een $ 29 PVodehe I "von 

weltplanung ni eiterungsprüfung für das Lehramt an Grund- d u — vorrangig Lehrerbetriebspraktika. Ök j Es anmaren a und Hauptschulen ah $ 29 PVO-Lehr I vom EN nn h den Nrn. 1 27.6. 1986 (Nds. GVBl. S. 197), : Ba RR, nn a UNS N 27. 6. 1986 (Nds. GVBl. S. 197) anerhalbiger EN ERE N sonen, SERch di Dauer der b) einer Erweiterungsprüfung für das Lehramt an Real- 

tegien im Umweltschutz A i e vo. ’ lund 2 ist für die Rangfolge maßgeblich die Da { ; seylari = 
Internationale Umweltpolitik b) einer Erweiterungsprüfung für das Lehramt an Real- "Junterrichtlichen Tätigkeit. Bei Ranggleichheit entscheidet schulen im Fach Arbeit/Wirtschaft nach $ 39 PVO een NEE schulen im Fach Technik nach $ 39 PVO-Lehr Tr das Los. Die nicht ausgewählten Bewerberinnen und Be- Lehr I, ! ee elle | werber sind zu unterrichten. c) einer Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Fach 

Arbeit/Wirtschaft nach $ 40 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. $ 30 
Abs. 1 Nrn. 3 und 4 PVO-Lehr I, 56 

a 5 g 
i i i i f i 

dem Erwerb zweier studienbegleitender Leistungs- 

Diplomvorprüfung d) dem Erwerb zweier studienbegleitender Leistungs- ß unter Verwendung des d) ehe i j 
| Grundkenntnisse in: nachweise in einem dritten Unterrichtsfach nach $ 30 4 a) en ke un 3, Serkenher nachweise in einem dritten Unterrichtsfach nach $ ” 
| AAndRE ' Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 i. V.m. $ 40 Abs. 2 Satz 2 PVO- |entsprechenden Antrags ietzky Universi- Apa, 1 3Ma 2 I, ZU V. m. 6 @0/Abe, 2 Balz 2.PVD- 
| Aufgaben und Funktionen «der öffentlichen Verwäl- Lehr I. a H des jeweiligen Jahres bei der Carl von Ossietzky Universi Lehr s , 
| tung 

tät Oldenburg eingegangen sein. FR ; — Aufbau der öffentlichen Verwaltung $2 = em Zulassungsantrag sind beizufügen: 82 —- Struktur und Funktion (les öffentlichen Dienstes Das Weiterbildungsstudium beginnt am 1. 10. 1993 C - 'gnis über die abgelegte Lehramtsprüfung, Das Weiterbildungsstudium beginnt am 1. 10. 1993 und 
dauert zwei Jahre und sechs Monate. 

83 : BR RG e 
E 1) Die Zahl der aufzunehmenden Bewerberinnen und 

tionsgestaltung, Personalwesen und Personalführung Buchst. a, b, c oder d) ( a sowie Hausnaft und Rechnungswesen 
. Beperhen wird nach $ 9 Abs. 1 Satz 2 NHZG festgesetzt Vertiefte Kenntnisse in einem (ler folgenden Bereiche: 

e fr ; a 2 : ; j \ & — Institutionen der Planung und Kontrolle in der Ver- i $3 Im Zulassungsbescheid bestimmt die Carl von Ossietz- a) Bu. De Fk Weiterbildungsstudiengang nach $ waltung (1) Die Zahl der aufzunehmenden Bewerberinnen und ky Universität Oldenburg einen Termin, bis zu dem die BINSo fir A Weilerbild tudt nie, 
— Informationsmanagement in der Verwaltung et wird nach $ 9 Abs. 1 Satz 2 NHZG festgesetzt Bewerberin oder der Bewerber zu erklären hat, ob sie oder ) ür den Weiterbildungsstudiengang nac| — Methoden und Verfahren der Erforschung und Ge- 

staltung von Verwaltungsabläufen und -strukturen 
— Beziehungen zwischen Bürger und Verwaltung 

15. Volkswirtschaftslehre*) 

*) Prüfungsanforderungen werden durch Ergänzung dieser 
Ordnung festgelegt.“ 

Nr. 5 keine Anwendung. 

Ordnung über die Feststellung der Eignung 
und die Zulassung für den Studiengang 

„Weiterbildende Studien im Lehrgebiet Technik“ 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 15. 7. 1993 — 1071-245 08-21 — 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Ordnung beschlossen, die ich gemäß $ 9 Abs. 4 
Satz 1 NHZG vom 8. 2. 1986 (Nds. GVBl. S. 29), geändert 
durch Artikel II des Gesetzes vom 30. 3. 1993 (Nds. GVBl. 
S. 87), i. V. m. $ 77 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Halbsatz 1 Nr. 2 
NHG i. d. F. vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. S. 223), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. 4.. 1991 (Nds. GVBl. 
S. 173), genehmigt habe. 

— Nds. MBl. Nr. 28/1993 S, 896   
a) je 14 für das Weiterbildungsstudium nach SH Buchst. a bis c, 
b) 14 für das Weiterbildungsstudium nach $ 1 Buchst. d. (2) Liegen für einen Weiterbildungsstudiengang nach Absatz 1 weniger vegan vor als Studienplätze vor- handen sind, so sind die nic 

b) 

t in Anspruch genommenen 

oder 
die Erste Staatsprüfung für das L, h - len im Lande Sn ee. 
oder 
die Erste und die Zweite Staats rüfung für das Lehr- amt an Grund- und Hauptschulen im Lande Nieder- sachsen 
oder 
eine vom MK als gleichwertig anerkannte Prüfung; die Zusage der zuständigen Schulaufsichtsbehörde, daß die Bewerberin oder der Bewerber im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten von ihren oder seinen son- stigen Dienstaufgaben freigestellt wird, 

  

er die Zulassung annimmt. Liegt der Universität die Erklä- 
rung bis zu diesem Termin nicht vor, wird der Zulas- 
sungsbescheid unwirksam. 

88 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das 
MWK am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Nds. MBl. 
in Kraft. 

Ordnung über die Feststellung der Eignung 
und die Zulassung für den Studiengang 

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 15. 7. 1993 — 1071-245 08-20 — 

„Weiterbildende Studien im Lehrgebiet Arbeit/Wirtschaft“ 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Ordnung beschlossen, die ich gemäß $ 9 Abs. 4   Satz 1 NHZG vom 8. 2. 1986 (Nds. GVBl. S. 29), geändert 
durch Artikel II des Gesetzes vom 30. 3. 1993 (Nds. GVBl. 
S. 87), i. V. m. $ 77 Abs. 1i. V. m. Abs. 3 Halbsatz 1 Nr. 2 
NHG i. d. F. vom 14. 6. 1989 (Nds. GVBl. $. 223), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. 4. 1991 (Nds. GVBl. 
S. 173), genehmigt habe. 

— Nds. MBl. Nr. 28/1993 S. 897   
Buchst. b, 

20 für den Weiterbildungsstudiengang nach $ 1 
Buchst. c, 

d) 15 für den Weiterbildungsstudiengang nach $ 1 
Buchst. d. 

(2) Liegen für einen Weiterbildungsstudiengang nach 
Absatz 1 weniger Bewerbungen vor als Studienplätze vor- 
handen sind, so sind die nicht in Anspruch genommenen 
Studienplätze anteilsmäßig nach Maßgabe der jeweiligen 

c 

\ Bewerber 
Zulassungszahlen den Weiterbildungsstudiengängen zu- 

j Abschnitt II i als Studienplätze vorhanden sind. 
zuschlagen, in denen mehr Bewerberinnen und Bewerber 

ü Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch 
als Studienplätze vorhanden sind. 

l das MWK am ee nach ihrer Bekanntmachung im S4 
Sa 

Nds. MBl. in Kraft. e Zi i ind: R Auf Studenten/Studentinnen, die sich zum Zeitpunkt a) ee. d- und x ® 
Voraussetzungen für den Zugang zum Studium sind: 

des Inkrafttretens dieser Änderung im dritten oder einem : : a n Grund- un 
a) die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und 

höheren Semester befinden. findet $ 15 Abs. 2 Satz 1 Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
E Hauptschulen im Lande Niedersachsen 

oder 
die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Realschu- 
len im Lande Niedersachsen 
oder 
die Erste und die Zweite Staatsprüfung für das Lehr- 
amt an Grund- und Hauptschulen im Lande Nieder- 
sachsen 
oder 

eine vom MK als gleichwertig anerkannte Prüfung; 
b) die Zusage der zuständigen Schulaufsichtsbehörde, 

daß die Bewerberin oder der Bewerber im Rahmen der 
dienstlichen Möglichkeiten von ihren oder seinen son- 
stigen Dienstaufgaben freigestellt wird. 

 


